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Protokoll der a.o. Gemeindeversammlung
vom 2. September 2025
19.30 Uhr, Festhalle Willisau

Vorsitz:

Protokoll:

Stimmenzdhler:

Anwesend

Stadtprdsident And16 Marti

Stadtschreiber Gurdo Solari

- Martin Geiger
- Ulrich Hurschler

152 Personen

Traktanden

Genehmigung der Teilrevision der Nutzungsplanung der Stadt Willisau mit Einbindung des Ortsteils

Gettnau sowie Anderungen am Zonenplan Landschaft unter gleichzeitiger Abweisung von zwei nicht

gutlich erledigten Einsprachen

2. Genehmigung des Vertrages uber die Ubertragung der Wasserversorgung an die Wasserversor-

gungsgenossenschaft Daiwil sowie Genehmigung des Reglements der Wasserversorgungsgenos-

senschaft Daiwil

3. lnformationenundVerschiedenes
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BegrUssung

Stadtprdsident And16 Marti begrusst zur heutigen ausserordentlichen Gemeindeversammlung. Der Stadt-

rat hat sich zur Durchfuhrung einer a.o. Gemeindeversammlung entschlossen, da mit der Teilrevision der

Nutzungsplanung ein schwergewichtiges Traktandum zur Behandlung ansteht. Zudem kann auch die

Ubertragung der Wasserversorgung an die Wasserversorgungsgenossenschaft Daiwil unterbreitet wer-

den.

Zur heutigen Versammlung ganz speziell begrUsst er

alle, die zum ersten Mal an einer Gemeindeversammlung tetlnehmen

die anwesenden Kantonsratinnen, namentlich Anja Meier und Eva Lichtsteiner sowie die des. Kantons-

rdtin Marlen Vogel

die Vertretungen der beiden Kirchenrdte

die Vertretung des Korporationsrates

die Mitglieder der Ortsplanungskommission
die Vertreter der Medien (anwesend vom <Willisauer Boten> ist Hubert Stiiger). Er bedankt sich fur

das lnteresse und eine objektive Berichterstattung.

Er erwdhnt, dass auch einige Entschuldigungen eingegangen sind. Auf das Verlesen derselben verzichtet

er aus ZeitgrUnden. Er weist darauf hin, dass die Botschaft zur heutigen Versammlung mit dem eingeblen-

deten QR-Code aufdem Handy angeschaut werden kann.

Der Vorsitzende fuhrt aus, dass seit der letzten Gemeindeversammlung viel passiert ist. Auf einige Meilen-

steine geht er wie folgt ein:

"Gearbeitet wurde tange Zeit sehr fteissig an der Bahnhofstrasse. Das markante neue Gebdude ist fertig

und bezogen. tm Erdgeschoss isf der Polizeiposten eingezogen. Mit vielen geladenen Gdsten wurde der

Polizeiposten am 2. Juli 2025 er)ffnet.

lm Fruhsommer und Sommer erlebten wir einige schone und heisse Wochen, die an die K1hle oder ins

Wasser lockten. IJnser Freibadteam durfte sich lber viele Tage mit sehr gutem Besuch freuen und hat die

Mehrarbeit mit Freude auf sich genommen.

Nach dem Wetterpech von 2024 hatte der Stddtlissommer im aktuellen Jahr sehr vielWettergfuck. Die

Veranstaltung lockte sehr viele in unsere schone Altstadt. Ein Highlight war sicher die aufwdndig gestal-

tete Ausstettung der Korporation antdsslich ihres 222-Jahr-Jubildums. VielArbeit hatten alle Beteiligten in

der Vorbereitung der Stddtlisommer-Tage, Arbeit, die sich gelohnt hat.

lntensiv wurde auch auf der Baustelte des Kunstrasenplatzes gearbeitet. Das Wetter erleichterte den Bau-

ablauf, sodass die Termine ohne Probleme eingehalten werden konnten. Der Platz wurde am 22./23. Au-

gust mit verschiedenen Aktivitdten eroffnet.

Jedes Jahr viel Arbeit bereitet auch die Ptanung und Durchf1hrung des Jazz Festival Willisau. lm aktuellen

Jahr ging das Team wohl besonders motiviert zu Werke. Es durfte das S}-Jahr-Jubiliium gefeiert werden.

Seit 50 Jahren machen Knox und jetzt Arno Troxler den Namen Willisau weltweit bekannt und das Festival

hat in der Jazzszene seinen festen Platz."
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Der Vorsitzende leitet zur eigentlichen Gemeindeversammlung uber und macht zu Beginn folgende

Feststellungen

1. Die Gemeindeversammlung wurde rechtzeitig angekUndigt und vorschriftsgemdss publiziert

Allen Haushaltungen wurde eine Botschaft mit den Detailerlduterungen zu den traktandierten Ge-

schdften zugestellt. Auf der Webseite sind weitere Unterlagen abrufbar.
2

3 Die sachbezUglichen Akten lagen im Dienstleistungs- und Verwaltungszentrum, Zehntenplatz 1,

wdhrend der gesetzlichen Frist zur Einsicht auf.

Von Amtes wegen leitet Stadtpriisident And16 Marti die Versammlung und Stadtschreiber Guido

Solari fUhrt das Protokoll.

Das Proiokollder letzten Gemeindeversammlung vom 19. Mai2025 konnte im Dienstleistungs- und

Verwaltungszentrum eingesehen werden. Zudem ist es auch auf der Webseite der Stadt publiziert.

Es sind keine Einsprachen eingegangen. Das Buro der genannten Gemeindeversammlung hat das

Protokoll unterzeichnet. Dieses gilt somit gemass kantonalem Stimmrechtsgesetz als genehmigt.

Stimmberechtigt sind alle Schweizerinnen und Schweizer, die 5 Tage vor der Versammlung in

Willisau ordentlich Wohnsitz genommen haben, das 18. Altersjahr zuruckgelegt haben und nicht

wegen dauernder Urteilsunfdhigkeit unter umfassender Beistandschaft stehen oder durch eine vor-

sorgebeauftragte Person vertreten werden.

Er fragt die Versammlung an, ob jemand nicht stimmberechtigt ist. Nicht stimmberechtigt sind vier anwe-

sende Personen. Diese Personen haben bereits entlang der Seitenwande Platz genommen, damit die

Stimmenzahler die Unterscheidungen vornehmen konnen.

Wahl der Stimmenzdhler

4

t

6

Stadtprdsident And16 Marti schldigt folgende Personen als Stimmenzahler vor:

Sektor links (inkl. Ratstisch): Martin Geiger, Willisau

Sektor rechts: Ulrich Hurschler, Willisau

Nachdem keine anderen Vorschldge aus der Versammlung gemacht werden, erkldrt der Vorsitzende

diese beiden Personen als gewdhlt.

Die Stimmenzahler werden gebeten, die Versammlung abzuzahlen.

Bei der Abz-rhlung der Versammlung durch die Stimmenzahler werden folgende Zahlen gemeldet

Anwesende Stim m berechtigte
Absolutes Mehr
in % der Stimmberechtigten

152
77

2.4 o/o
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Zur Behandlung der Traktanden fUhrt der Vorsitzende aus, dass bei allen Traktanden offen abgestimmt

wird. 'l15 der Anwesenden kann verlangen, dass geherm abgestimmt wird. Diese Regelung betrifft gemass

$ 121 des Stimmrechtsgesetzes nur die Schlussabstimmung. Abstimmungen uber Antriige in der Detail-

beratung werden immer offen durchgefuhrt. Ein Antrag auf geheime Abstimmung muss vor der Schluss-

abstimmung gestellt werden.

ln der Botschaft auf Seite 5 ist die Traktandenliste aufgefUhrt. Bei der Behandlung der Geschdrfte wird als Ers-

tes das Traktandum erkl€rrt. Dann wird die Versammlung vom Vorsitzenden angefragt, ob sie auf das Ge-

schdft eintreten will. Stellt jemand einen Antrag auf Nichteintreten, stimmt die Versammlung unverzUglich dar-

uber ab, ansonsten wird das Geschaft behandelt.

Stadtprdsident And16 Marti fragt die Versammlung an, ob jemand Einwdnde gegen die vorliegende Traktan-

denliste hat. Aus der Versammlung erfolgen keine Wortmeldungen. Er stellt daraufhin fest, dass dte Versamm-

lung gemdss der vorliegenden Traktandenliste durchgefUhrt wird und Eintreten auf die Traktandenliste still-

schweigend beschlossen ist.

'1. Genehmigung der Teilrevision der Nutzungsplanung der Stadt Willisau mit Einbindung

des Ortsteils Gettnau sowie Anderungen am Zonenplan Landschaft unter gleichzeiti-

ger Abweisung von zwei nicht gutlich erledigten Einsprachen

Stadtprdsident Andr6 Marti fuhrt in das Traktandum ein und erkldrt den Ablauf. Nach seiner Einleitung

wird Ortsplaner Reto Derungs die beantragten Anderungen in der Nutzungsplanung vorstellen. Stadtpriisi-

dent And16 Marti wird den Bericht der Controllingkommission vorstellen. ln der anschliessenden Detailbe-

ratung konnen Frage und Antrdge gestellt werden.

Der Stadtprdsident fuhrt aus wie folgt:

"Wir werden heute mit der Teilrevision die Ortsptanungen von Willisau und Gettnau zusammenf)hren.

Beide Ortsplanungen haben einen unterschiedlichen Stand. Die Ortsptanung von Willisau wurde 2019 ei-

ner Gesamtrevision unterzogen. Einige Themen konnten damats nicht erledigt werden, und werden mit

der aktuellvorliegenden Revision nun nachgeholt. Das sind:

- Festlegung der Gewitsserritume ausserhalb der Bauzone

- Neubeurteilung der Weiler

Die Ortsptanung Gettnau wurde 1994 letztmals einer Gesamtrevision und seither einigen Teilrevisionen

unterzogen. Sie basiert noch auf dem alten Planungs- und Baugesetz des Kantons Luzern. Die Anpas'

sung auf das neue Baurecht haben wir fur Willisau bereits im 2019 vorgenommen. Die gleiche Anpassung

nehmen wir nun mit der aktuellen Teilrevision auch f0r Gettnau vor.

Diese Ausgangstage ergab folgende Aufgabenstellung an die Ortsplanungskommission:

Fusion der Ortsplanungen Willisau - Gettnau
. Siedlungsleitbild
. Gesamtrevision Gettnau, anpassen an neues PBG

An pa ssu nge n Zone npla n La nd sc haft
. Neubeurteilung Werler
. Anpassung Landschaftsschutzzone
. Abbauzonen Gettnau
Anpassungen aufgrund 0bergeordneter nationaler Gesetzgebungen
. Ausscheidung Gewdsserraume und Wildtierkorridore
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Div. Anpassungen Zonenplan und BZR
. Festsetzung schutzenswerter Naturobiekte
. Anpassungen aufgrund Mitwirkung oder Erfahrungen aus der Praxis

tnhattlich geht unser Ortsptaner Reto Derungs dann etwas ndher auf diese Punkte ein.

Den Auftrag haben wir an eine im 2021 gewi)hlte Ortsptanungskommission ubergeben. Sie sehen auf der

Prdsentation die Namen der Personen, die mitgearbeitet haben. Es war uns wichtig, eine moglichst ausge-

wogene Zusammensetzung der Kommission zu haben.

Die Kommission arbeitete zuerst in zwei Arbeitsgruppen, welche die Themen <Siedlungsleitbild und Ge-

samtrevision Gettnau> einerseits, die Themen <Gewasserritume, Wildtierkorridore und Weiler> anderer-

seits bearbeiteten. Ab einem gewissen Arbeitsstand legten wh die beiden Arbeitsgruppen wieder zusam-

men und flhrten die Arbeit in der gesamten Kommission zu Ende.

Noch wichtiger als eine ausgewogene Kommission war uns der mdglichst breite Einbezug der von den

Themen direkt Betroffenen. Das startete damit, dass wir schon zu Beginn der Arbeiten eingegangene Ge-

suche von Grundeigentumern behandelt, beantwortet und wo moglich ber1cksichtigt haben.

Verschiedene lnformationsveranstaltungen fIr Direktbetroffene wurden durchgef1hrt, wie auch Begehun'

gen vor Ort. Dies betraf vor allem die Gewdsserraumausscheidungen. lm Juni 2022 wurde eine Veranstal'

tung zu den Weilerzonen durchgef)hrt und im Februar 2023 zu den Wildtierkorridoren. Zu den Wildtierkor-

ridoren wurden zusdtzlich individuelle Begehungen vor Ort durchgefJhrt.

lm Sommer 2023 erfotgte dann die offentliche Mitwirkung und damit verbunden die offentliche lnformati-

onsveranstaltung vom 28. August 2023 in Gettnau. Der Bericht zur Mitwirkung lag ebenfalls bei den Un-

terlagen auf.

Danach waren wir bereit flr die offenttiche Auflage, die im Oktober/November 2024 stattgefunden hat.

Von den 13 eingegangenen Einsprachen konnten 1 1 nach Einspracheverhandlungen und einzelnen An-

passungen g1ttich erledigt werden. Es verbteiben noch 2 Einsprachen, auf die wir heute an der Gemein-

deversammlung erngehen werden; wir werden dar0ber heute befinden.

Soweit meine Einleitung. Was an den Ptanungsinstrumenten gedndert wurde, das erliiutert nun Reto De-

rungs. Reto Derungs ist Mitinhaber des Luzerner B1ros Stadtlandplan, und er ist seit vielen Jahren unser

Ortsplaner. Mit seinem Fachwissen und seiner langji)higen Erfahrung in Willisau war er uns ein wertvoller

Partner. Er hat den Auftrag lbernommen, die Ortsplanung zu erarbeiten, die Arbeiten zu koordinieren, die

entsprechende Berichte zu schreiben und die Ortsptanungskommission und den Stadtrat fachlich zu un-

terstutzen und zu beraten."

Ortsplaner Reto Derungs informiert anhand der Prasentation wie folgt

"Die Uberfuhrung der Zonenplanung Gettnau in das neue Recht ist eine grosse Arbeit. Vorgdngig war ein

Siedtungsleitbild zu erarbeiten und gestItzt darauf eine Strategie festzulegen. Man stelle fest, dass in

Gettnau ein Zentrum fehlt. Ein Zentrumscharakter konnte stattfinden zwischen der Kapelle, dem ZiegeL

haus und dem Schulhaus. Dort besteht Potenzial und es gibt eine entwicklungsfiihige Reservezone. West-

lich des Bahnhofes besteht eine Reservezone mit Entwicklungspotenzial bei einer spateren Einzonung.

Dies konnte der Ort flr eine k1nftige Zentrumsbebauung sein. Sitmtliche Wohn-, Misch- und Arbeitszonen

wurden analysiert und Zonen gemi)ss dem neuen Baurecht zugewiesen. Die Zonenbezeichnungen sind

nun identisch mit dem Zonenplan Willisau. Dabei resuttiert f0r die Baugebiete in Gettnau teilweise eine et-

was hohere Ausnutzungsmoglichkeit gegen1ber dem bisheigen Recht. ln den Einfamilienhauszonen hat

man die Gestattungsplane aufgehoben, um bessere Entwicklungen zu ermoglichen. Gr0nstrukturen, wel-
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che fruher in den Gestaltungsplanen enthatten waren, sind neu im Zonenplan als Gr)nzonen eingezetch-

net. Weiter wurden auch die Gewasserrdume im Siedlungsgebiet ausgeschieden und die Sfrassen werden

neu zu Verkehrszonen. Bei der Festtegung der Arbeitszonen gibt es keine grossen Differenzen.

Die Revision des Zonenplans Landschaft ist eine Pendenz fAr das gesamte Gemeindegebiet. Die Gewas-

serraumausscheidung wurde vom Bund bis 2018 verlangt. Diese Frist konnte von fast keiner Gemeinde

eingehatten werden. Keine Gewdsserraumausscheidung notwendig ist bei eingedolten Gewassern, k1nsl
tichen Gewdssern und bei Rinnsalen, welche nicht dauernd Wasser f]hren und bei Gewiissern, die im

Wald tiegen. Die Landwirtschaft hat sich stark an der Mitwirkung zur Gewasserraumausscheidung betei-

ligt. Wo es rechtlich moglich war, konnten Anpassungen vorgenommen werden, wobei der Spielraum der

Stadt sehr eingeschrdnkt ist. F1r Kteingewdsser gibt der Bund einen Abstand von 11 m vor, bei mittleren

Gewdtssern besteht eine Berechnungsformelfur den notigen Abstand und bei den grossen Fliessgewasser

Wigger und Luther wurden die Absttinde durch den Kanton festgelegt. Der Kanton hat die Moglichkeit ein-

gerdumt, einen inneren und einen itusseren Korridor des Gewasserabstandes festzulegen. lm inneren

Korridor darf nur extensiv bewirtschaftet werden und im ausseren Korridor wird mit Baulinien der Raum

gesichert (Bautinienlosung gemass der Arbeitshitfe des Kantons Luzern). Gegen diese Moglichkeit wurden

in alten Gemeinden, welche diese Losung vorschlagen, Beschwerden von den Umweltverbdnden einge-

reicht. lm Moment ist der Prazedenzfall "Doppleschwand" vor dem Kantonsgericht hdngig. Das Gericht

wird feststelten mlssen, ob die vom Kantonsrat eingef]hrte Baulinienlosung rechtlich tragbar ist. Aufgrund

der Vorgaben des Kantons hat man sich in Willisau ebenfalls f1r diese Baulinienl)sung entschieden. Rand-

streifen neben Wegen konnen ebenfalls dem ausseren Korridor zugeteilt werden, was f1r die Landwirt-

schaft Vorteile hat, da diese Streifen befahren werden durfen um fjr die Bewrrtschaftung zum dahinterlie'

genden Land zu gelangen. Diese Losung ist jedoch rechtlich ebenfalls umstritten. Der Vorschlag des

Stadtrates stelle eine ausgewogene Losung dar und berucksichtigt die lnteressen der Landwirtschaft, des

Gewasserschutzes und des Naturschutzes. Welche Ldsung in Rechtkraft erwachsen wrd, wird sich nach

Vorliegen des Urteils des Kantonsgerichts zeigen.

Bei der Rot hat der Kanton einen Abstand von 23 m vorgegeben. Dieser wurde in der Vorlage auf 1B m

festgetegt, womit der Gewdsserabstand der Landschaftsschutzzone entspricht. Diese Festlegung ergibt

sich aufgrund der Schutzverordnung Ostergau. Auch diese Anordnung wird von den Umweltverbanden

bestritten.

Fur die Witdtierkorridore bestehen Vorgaben des Kantons. Der Bund hat fur die ganze Schwetz die Wan-

derrouten des Wildes festgelegt. Der Kanton hat gest)tzt darauf die Breite der Korridore bestimmt. ln die-

sen Korridoren wurden Freihattezonen eingezeichnet, welche grundeigentumerverbindlich in den Zonen-

planen festzulegen sind. ln den Freihattezonen bestehen Nutzungseinschrankungen. Das Land kann nor-

mal bewirtschaftet werden. Hingegen ist die Durchgitnglichkeit fur das Wild sicherzustellen, was Ein'

schrdnkungen beiZ1unen usw. mit sich bringt. Aufgrund von Augenscheinen wurden die Freihaltezonen

gegen)ber den Vorgaben des Kantons leicht den effektiven Verhaltnissen angepasst.

Seit der Totalrevision 2019 sind die Weiterzonen Nichtbauzonen. Der Bestand darf ausgebaut und/oder

umgenutzt werden. Dazu wurden im BZR entsprechende Bestimmungen aufgenommen. Hingegen mus-

sen Fldchen, auf denen keine Bauten stehen, entsprechend reduziert werden.

lm Talboden wurden die Landschaftsschutzzonen reduziert. Speziallandwirtschaft darf nicht in den Land-

schaftsschutzzonen betrieben werden, weshalb diese Reduktion korrekt ist. Die Abbauzonen Gettnau

wurden rekultiviert und wieder der Landwirtschaftszone zugeteilt.

Das lnventar der Naturobjekte war eine Pendenz aus der letzten Revision. Dieses wurde ietzt aufgearbei'

tet. So sind bedeutende Einzelbdume, Hecken, Weiher und Abbr1che verzeichnet. Dieser lnventarplan

stettt eine Arbeitsgrundlage fIr die umwell und Energiekommission dar. Es geht um landschaftlich pr6-

gende Elemente. Besonders schutzenwerte Elemente sind im Zonenplan eingetragen und im BZR be-

schrieben. Fur erhaltenswerte Elemente wurde ein BZR-Artikel formuliert.
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Seit der Gesamtrevision 2019 konnten viete Gestaltungspldne realisiert werden, weshalb diese ietzt zu'

sammen mit der vortiegenden Teilrevision aufzuheben sind. ln Willisau betrifft dies 9 Gestaltungspldne und

im Ortsteil Gettnau deren B. Dies bringt Vereinfachungen fur die Grundeigent1merschaften mit sich. ln Zu-

kunft gilt der Zonenplan und das BZR. Aufgrund der Vorgaben der Gestaltungsplane brauchte es verein-

zelt Massnahmen zur Sicherung der QualitIt (2.8. Uberlagerung gestalterische Einheit, oder eine Bauli-

nie).

Die Stadt schti)gt in der Kdppetimatt eine Vereinheitlichung der )ffentlichen Zonen vor. F1r eine flexiblere

Nutzung wurde die Zone fur offenttiche Zwecke mit der bisherigen Sportzone zusammengelegt. Die Bus-

wendeschlaufe wurde der Verkehrszone zugewiesen.

Einige Antr!)ge von Privaten konnten ebenfalls ber1cksichtigt werden

tm BZW konnten verschiedene Anpassungen, in erster Linie aufgrund der Erfahrungen seit der Gesamtre-

vision 2029, vorgenommen werden, welche in der Botschaft detailliert dargestellt sind.

Aufgrund der offentlichen Auftage gingen 13 Einsprachen ein. Bei 1 1 Einsprachen konnten im Rahmen

von Verhandlungen gutliche Einigungen erzielt werden. Bei den Einsprachen der Naturschutzverbande

und der Tetekommunikationsanbietenden wurden keine Verhandlungen gewunscht.

Die Einsprache der lJmweltverbdnde ist in der Botschaft abgedruckt. Konkret geht um den Gewdsserbe-

reich bei der Rot, welcher zuerst vom Kanton aufgrund der Naturschutzfunktion auf 23 m festgelegt

wurde, im Rahmen der Diskussion jedoch durch die Stadt gestutzt auf die Gewasserschutzverordnung auf

1B m festgesetzt wurde. Zudem wurde ein bestehender Graben von der Stadt als Rinnsal eingestuft ohne

Gewiisserabstand. Es gibt etliche solcher Drainagegraben, welche keine Bdche darstellen. Die Einspra-

che beantragt den Verzicht auf die von der Stadt vorgenommenen Korrekturen.

lm Plan der grossen Fliessgewdsser wurden die Randstreifen ausserhalb der Bewirtschaftungswege dem

dtusseren Korridor (ohne Bewirtschaftungseinschrankung) zugeteilt. Generell besteht der Antrag der Ein-

sprechenden auf die Baulinienlosung zu verzichten, wie auch auf den Verzicht der Randstreifen ohne Be'

wirtschaftungseinschrankung. Dies bedeutet eine extensive Bewirtschaftung des gesamten Gewdsserab-

standsbereichs. Dies stetlt f0r die betroffenen Landwirte eine grosse Einschrankung dar. Entscheidend

sind nun die ausstehenden Gerichtsurteile. Die Stadt hat sich gegen die Sistierung in den von Gerichtsver-

fahren betroffenen offenen Punkte entschieden, eine Sistierung bis zum Vorliegen des Urteils "Dopple-

schwand" benotigt sehr viet Zeit und anschtiessend wieder eine Teilrevision mit Auflage usw. Der Regie'

rungsrat wird den Gewasserabstand bei den grossen Fliessgewdssern von der Genehmigung ausnehmen

bis zum Vorliegen des Geichtsurtds. Ein weitere Ernsprachepunkt betrifft einen Zufluss zur Luthern in

Gettnau, er sotl im Sinne eines Vernetzungskorridors ausgeschieden werden. Die Stadt schliigt einen Ver-

zicht auf die Ausscheidung vor, es handelt sich um ein Rinnsal. Ein ndchster Einsprachepunkt betrifft die

Witdtierkorridore, er fordert eine Ausscheidung unverandert gemass Vorgaben des Kantons. Bei naherer

Betrachtung im Fetd macht die Vorgabe des Kantons nicht uberall Sinn, weshalb auch hier Kompromisse

gesucht und gefunden wurden. Es gibt keine Verschlechterungen f1r das Wild. Die Hofrdume wurden alle

nach gleichen Kriterien aus der Freihaltezone ausgenommen, weil dies sonst iegliche Entwicklungsmog'

tichkeiten der Hofe unterbinden wurde. Der letzte Einsprachepunkt betrifft die Naturobiekte hier wurden

nach Ansicht der Einsprechenden zu wenig Elemente aufgenommen und Kriterien f1r die Aufnahme w0r-

den fehlen. Es wurden nur die attenuichtigsten Elemente in den Zonenplan aufgenommen, und dies in ers'

ter Linie nach raumplanerischen Kriterien.

Beider Einsprache der Mobitfunkanbieter geht es um die Streichung des Kaskadenmodells und um die

Streichung der zusdtzlichen Einschrdnkungen bezuglich Schulareale und Heime. Gemass Einsprache be'

stehen ausreichende Regetungen in der Bundesgesetzgebung. Die neuere Rechtsprechung gibt den Ge-

meinden nicht sehr viet Entscheidkompetenzen in diesem Bereich. Die entsprechenden Antrdge stnd in

der Botschaft aufgefuhrt Es rnuss damit gerechnet werden, dass der Regierungsrat Anpassungen bezug-

tich des vorgeschlagenen Kaskadenmodells verf1gen wird. Die Arbeitszonen in Gettnau und Willisau lie-

gen so, dass es moglich sein sottte, ab diesen Zonen die notige Mobilfunkabdeckung zu realisieren."
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Stadtprdsident Andr6 Marti dankt Reto Derungs fUr die Ausfuhrungen. Reto Derungs hat den Stadtrat und

die Ortsplanungskommission bei der Erarbeitung der Vorlage unterstutzt. Auf Fragen und Antrdge wird im

Rahmen der nachfolgenden Detailberatung eingegangen. Zu den Einsprachen erganzt er folgendes:

'Wie Sie gehort haben, verbleiben zwei Einsprachen, die nicht zur1ckgezogen wurden. Bei beiden Ein-

sprachen handelt es sich um Themen grundsdtzlicher Natur. Die Einsprechenden haben keine Ein-

spracheverhandtung gewlnscht. Somit haben wir die Einsprachen in der Ortsplanungskommission und im

Stadtrat gepruft und bringen sie heute an die Gemeindeversammlung zum Entscheid.

Die erste Einsprache ist von den lJmweltverbdnden Aqua Viva, WWF und BirdLife. Sie betrifft die Gewds'

serraumausscheidung und veflang[ dass wir unverandert alle Ruckmeldungen des Kantons aus der Vor-

prufung des Kantons Ibernehmen Dies isf in erster Linie die vorhin erkldrte Baulinien Losung an den

Grossgewitssern Wigger und Luther. Zudem sollen wir auf die Anpassungen am Wildtierkorridor verzich-

ten, und die Witdtierkorridore unver€indert gemass der Vorgabe des Kantons in den Zonenplan eintragen.

Als weiteren Punkt verlangen die Verbdnde eine Liste mit den Kriterien, die zeigen wie wir die Naturob-

jekte ausgewiihlt haben, die in den Zonenplan eingetragen werden.

Die ausfuhrlichen lnformationen zur Einsprache sowie die Stellungnahme des Stadtrates dazu finden Sie in

der Botschaft auf Seite 30 ff.

Der Stadtrat beantragt der Versammlung: Ablehnen der Einsprache

Die zweite verbleibende Einsprache ist von den Mobilfunkbetreibern Swisscom, Sunrise und Salt. Sie be-

trifft das Kaskadenmodell und verlangt, dass wir darauf verzichten.

Die Einsprecher sind der Ansicht, dass im Bundesrecht ausreichende Regelungen f0r die Standortwahl

von Antennen vorhanden sind. Die Rechtsprechung sieht wenig Kompetenzen f1r die Gemeinden vor. Es

ist anzunehmen, dass der Regierungsrat Anpassungen verf1gen wird. ln der Vorpr1fung hatte der Kanton

jedoch keine Einwdnde gegen das Kaskadenmodell.

Die ausf1hrtichen lnformationen zur Einsprache sowie die Stellungnahme des Stadtrates dazu finden Sie in

der Botschaft auf Seite 32ff.

Der Stadtrat beantragt der Versammlung: Ablehnen der Einsprache

Stadtprdsident And16 Marti stellt den Bericht der Controllingkommission vor, welcher auf Seite 36 der Bot-

schaft abgedruckt ist:

"Als Controlling-Kommission haben wir die Teilrevision der Nutzungsplanung beurteilt. Unsere Beurteilung

erfolgte nach dem gesetzlichen Auftrag sowie dem Handbuch Finanzhaushalt der Gemeinden, Kapitel 2.5

Controlling.

Wir beurteilen die geplante Teitrevision der Nutzungsplanung als sinnvoll und stellen fest, dass die rechtli-

chen Vorgaben und die ubergeordnete Rechtssetzung eingehalten werden.

Wir empfehlen die Teilrevision der Nutzungsplanung zu genehmigen."

Der Vorsitzende bedankt sich bei der Controllingkommission unter Leitung von Daniel Schwegler und den

Mitgliedern Esther MUller, Silvan Roos, Lucian Schneider und Christian Waltenspuhl fur die sorgfdltige Pru-

fung und Berichterstattung.
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Er fragt die Versammlung an, ob jemand auf das Traktandum '1 nicht eintreten will

Aus der Versammlung wird das Wort nicht vedangt.

Der Vorsitzende stellt fest, dass die Versammlung stillschweigend Eintreten auf das Traktandum 1 be-

schlossen hat.

ln der Detailberatung weist der Stadtprdsident darauf hin, dass neben den Anderungen und Erganzungen

im Bau- und Zonenreglement auch uber folgende Planbeilagen befunden wird:

- Zonenplan Siedlung Willisau und Gettnau

- Zonenplan Landschaft Nord und Sud

- Teilzonenplan Gewdsserraum
o GewdsserraumWillisau
o Gewdsserraum Gettnau
. Gewdsserraum West
. Gewasserraum sudlich Stadt und Ostergau
. Gewdsserraum SUd

Ferner gilt es, uber die beiden nicht gutlich beigelegten Einsprachen zu entscheiden. Der Stadtrat bean-

tragt die Abweisung dieser beiden Einsprachen. Zu den Einsprachen wird nicht separat abgestimmt. Die

Behandlung der Einsprachen ergibt sich aufgrund der materiellen Festlegungen im BZR und in den Pld-

nen. Antrage sind deshalb bei entsprechenden Punkten in der Detailberatung zu stellen.

Die Detailberatung erfolgt aufgeteilt in folgende Themenblocke

'1. Bau- und Zonenreglement und die Gestaltungsplanaufhebungen
2. Zonenpldne Wtllisau, Gettnau
3. Zonenplan Landschaft mit den Wildtterkorridoren
4. All die Teilzonenplane Gewdsserraum fur alle Gebiete
5. Abweisung der nicht gUtlich erledigten Einsprachen.

Der Prasident weist darauf hin, dass je nach Entscheiden zu Antragen eine Neuauflage von Teilbereichen

der Nutzungsplanung notig ist und diese heute demnach nicht abschliessend verabschiedet werden kon-

nen.

ln der Detailberatunq erfolgen folgende Wortmeldungen

1 . Anderungen im BZR ab Seite 25 - 28 inkl. Aufhebung der Gestaltungspldne
. BaumgartliWest
r Bleikimatt
. Gulp
o Haldenweg
. Menzbergstrasse 1B

. Oberschlossfeld/Obergeissburg
r Schallerhusmatt
. Schwyzermatt 1. - 3. Etappe
. Silbergasse
o Bergmelkenhaus Sud
. Bergmelkenhaus Nord
o Oberdorfmatte ll

o Grunaumatte
o Hochhus
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. Ludihof
o Schmitenhof
o SchmrttenhofWohnoase

ln diesem Bereich liegen Einsprachen der Mobilfunkanbieter und der Umweltverbdnde bezuglich der Liste

der Naturobjekte vor.

Edith Gdrtner Bussmann: Fur den Naturschutz werden den Landwirten grosse Auflagen gemacht werden

mit den Wildtierkorridoren und den Gewasserabstanden. Die Landwirte sollen ihr Land weiterhin bewirt-

schaften konnen.

Andr6 Marti: Der Stadtrat setzt die Vorgaben von Bund und Kanton im Bereich des Naturschutzes um.

Der Schutz ist im Sinne des Gesetzgebers zu gewahrleisten. Es geht keine landwirtschaftliche Fldche ver-

Ioren. Es gibt aber Einschrdrnkungen in der landwirtschaftlichen Nutzung durch diese Schutzvorgaben. Es

gibt bereiis heute Einschrankungen z.B. beim Dungen usw. Dies kommt jedoch alles der Natur zu Gute.

Es werden keine weiteren Fragen und Antrage gestellt

2. Entscheid uber folgende verbindliche Pl6ne

- Zonenplan Siedlung Willisau und Gettnau

ln diesem Bereich liegen keine Einsprachepunkte vor und es werden auch keine Fragen und Antrdge ge-

stellt.

3. Entscheid 0ber folgende verbindliche Pldne

- Zonenplan Landschaft Nord und SUd

Dieser Bereich betrifft den Punkt 7 der Einsprache der Umweltverbande. Ansonsten werden keine weite-

ren Fragen und Antrdge gestellt.

4. Entscheid uber folgende verbindliche Pldne

- Teilzonenplan Gewasserraum
. GewdsserraumWillisau
r Gewdsserraum Gettnau
r Gewdsserraum West
. Gewdsserraum sUdlich Stadt und Ostergau
. Gewdsserraum SUd

Die Einsprache der Umweltverbdnde gegen die Festlegung der Gewasserraume sind in den Punkten 2 - 6

aufgezeigt.

Martin Kru mmenacher: Bezuglich des Baulinienmodells bei den Gewasserraumen hangt vielvom Ausgang

des Prdzedenzfalls "Doppleschwand" ab. Sollte das Gericht zu einem anderen Schluss kommen als der

Kanton, bringt dies viel zusdtzliche Arbeit fUr eine erneute Teilrevision. Wenn dem Antrag 6 der Umwelt-

verbande zugestimmt wird, kann diese Frage ohne zusdtzliche Auflrvand erledigt werden. ln diesem Sinne

stellt er den Antrag, auf die Baulinienlosung zu verzichten.

And16 Marti: Der Antrag verlangt einen Verzicht auf die Baulinienlosung beim Gewasserabstand. Wenn

dieser Antrag angenommen wird, muss die Festlegung der Gewasserrdume zuruckgestellt und neu aufge-

legt werden.

Es erfolgen keine weiteren Wortmeldungen zum Antrag

Protokoll der a.o. Gemeindeversammlung vom 2. September 2025 Seite 10 von 16



Abstimmunq

Antrag Krummenacher
Antrag Stadtrat
Enthaltungen

Antrag Kunz

Antrag Stadtrat
Enthaltungen

Somit ist der Antrag Krummenacher abgelehnt und die Festlegung gemass Antrag des Stadtrates bleibt in

der Vorlage.

Pius Kunz: lm Namen von SP, Grunen und NaturNetz dankt er dem Stadtrat fUr die grosse Arbeit. Das

Versprechen des Stadtrates 2019 anldsslich der Einsprache wurde eingehalten und das lnventar der Na-

turobjekte liegt vor. Auch die Energiekommmission wurde in eine Umwelt- und Energiekommission gewan-

delt. Der Punkt 4 der Einsprache der Naturschutzverbdnde betrifft die Randstreifen an der Luthern und

der Wigger. Die Randstreifen sollen lediglich extensiv bewirtschaftet werden durfen. Es handelt sich hier

um eine Extrawurst des Kantons bei der Umsetzung des Gewasserschutzgesetzes. ln diesem Sinne soll

der Punkt 4 der Einsprache gutgeheissen werden und sei auf die Festlegung der Randstretfen zu verzich-

ten.

Guido HZifliqer: Die Festlegung der extensiven Bewrrtschaftung in den Randstreifen bedeutet eine grosse

Ernschrankung fur die Bewirtschaftung. Eine Uferwiese bringt keine grossen Vorteile fUr die Biodiversitdt.

Eine Blumenwiese hingegen wdre sehr wertvoll. Diese darf erst ab dem 15. Juni gemaht werden und so-

mit kann der Randstreifen nicht befahren werden, was die Bewirtschaftung der hinterliegenden Parzellen

sehr erschwert. Der Antrag soll abgelehnt werden.

Es erfolgen keine weiteren Wortmeldungen zum Antrag

Abstimmunq:

'19 Stimmen

129 Stimmen
'1 Stimme

13 Stimmen

128 Stimmen

6 Stimmen

Somit ist der Antrag Kunz abgelehnt und die Festlegung gemdss Antrag des Stadtrates bleibt in der Vor-

lage.

5. Abweisung der nicht gutlich beigelegten Einsprachen

o Aqua Viva, WWF Schweiz und Luzern, Bidlife Schweiz und Luzern

. Swisscom (Schweiz) AG, Sunrise GmbH, Salt Mobile SA

Die vorstehenden Antrdge haben u.a. Einsprachepunkte betroffen. Der Stadtrat beantragt die Einspra-

chen vollumfdnglich abzulehnen.

Vor der Schlussabstimmung fragt der Vorsitzende nochmals nach, ob das Wort verlangt wird. Aus der

Versammlung verlangt niemand das Wort.

Protokoll der a.o. Gemeindeversammlung vom 2. September 2025 Seite 11 von 16



Abstimmung

Der Vorsitzende verliest folgenden Antrag des Stadtrates

Die Teilrevision der Nutzungsplanung der Stadt Willisau mit Einbindung des Ortsteils Gettnau sowie Ande-

rungen am Zonenplan Landschaft unter gleichzeitiger Abweisung von zwei nicht gutlich beigelegten Ein-

sprachen, sei zuzustimmen. Die Teilrevision und somit die Zustimmung umfasst folgende Unterlagen:

Anderungen im Bau- und Zonenreglement inklusive Aufhebung folgender Gestaltungsplane

. BaumgdrtliWest
o Bleikimatt
. Gulp
o Haldenweg
. Menzbergstrasse 1B

o Oberschlossfeld/Obergeissburg
. Schallerhusmatt
. Schwyzermatt 1. - 3. Etappe
. Silbergasse
. Bergmelkenhaus Sud
. Bergmelkenhaus Nord
. Oberdorfmatte ll

o GrUnaumatte
. Hochhus
. Ludrhof
. Schmitenhof
r SchmittenhofWohnoase

Zonenplane Siedlung Willisau und Gettnau

Zonenplane Landschaft Nord und Sud

- TeilzonenplaneGewdsserraum
. GewdsserraumWillisau
. Gewdsserraum Gettnau
o Gewdsserraum West
. Gewdsserraum sUdlich Stadt und Ostergau
. Gewdsserraum SUd

Der Stadtrat beantragt den Stimmberechtigten, dem vorstehenden Antrag zuzustimmen

Dem Antrag des Stadtrates wird ich mit einer mme u zuge-

stimmt. Somit ist die Teilrevision der Nutzungsplanung gemass Antrag genehmigt und die beiden Einspra-

chen sind abgewiesen.

Der Vorsitzende bedankt sich fur die Zustimmung und das damit bekundete Vertrauen in den Stadtrat.

Der Vorsitzende bedankt sich bei der Ortsplanungskommisston. Unter der Leitung von Stadtprasident

And16 Marti mitgearbeitet haben

Vertretung des Ortsteil Gettnau:Anton Grob, Urs Gut, Ren6 Meier, Thomas Rothlisberger

Vertretung des Ortsteils Willisau: DanielAregger, Gurdo HZifliger, Pius Scherrer, Andreas Heini

Vertretung der Stadt: Daniel Bammert, Cornelia Graber, Philipp Dobmann/Kevin Odermatt

Ortsplaner/Planungsteam BUro Stadtlandplan AG, Luzern: Reto Derungs, Silvan Feer
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2. Genehmigung des Vertrages Uber die Ubertragung der dflentlichen Wasserversor-
g ung zwischen der Stadt Willisau und der Wasserversorgungsgenossenschaft Daiwil

Stadtprdsident And16 Marti eroffnet das Traktandum und ubergibt fur die erlauternden Ausfuhrungen an

Stadtammann Daniel Bammert:

"Gerne werde ich lhnen das Thema "Ubertrag 1ffentliche Wasserversorgung" kurz erldutern. ln Willisau be'

stehen neben der der Wasserversorgung der Stadt drei weitere Wasserversorgungsgenossenschaften:

Wasse rve rso rg u ngsge nosse nschaft Da iwi I

W a s se rve rso rg u ng sg e no sse n sc h aft G e tt n a u

Wa sserve rso rg u ngsge nosse nsc haft Sc h0 len

Die Wasserversorgungsgenossenschaft Daiwil und Schulen versorgen jeweils kleinere Gebiete innerhalb

des Gemeindegebietes. Dies WVG Gettnau versorgt grossmehrheitlich den Ortsteil Gettnau und die Stadt

Willisau versorgt grossmehrheittich den restlichen Teil. Daneben bestehen auch noch private Quellen.

Gemdss Wassernutzungs- und Wasserversorgungsgesetz kann die Stadt die Aufgaben und Kompetenzen

bez1glich Wasserversorgurg a, Dritte ubertragen. Mit der WVG Gettnau und Sch1ten erfolgte dieser Uber-

trag mit Beschluss der Gemeindeversammlung vom 28. November 2022.

Die Wasserversorgungsgenossenschaft Daiwit hatte zu diesem Zeitpunkt die notwendigen Unterlagen f1r

eine Vertragserstellung nicht bereit. Dies konnte in der Zwischenzeit bereinigt werden.

lm Vertrag und im Regtement zwischen der Wasserversorgungsgenossenschaft Daiwil und der Stadt

Willisau ist folgendes zu regeln:

Versorgungsaufgabe
Erstellung und Unterhalt Anlagen sowie Rechtsverhdltnisse daran

Wi rtschaftl iche Leistu nge n

G ru nd si)tze 0 be r d i e Au sg e sta ltu ng d e s W a s se rbe zu gve rh a/fnlsses

Rec ht zu r Bee nd i g u ng d e s Ve rso rg u n g sve rh ?t lt n i sse s

Die Erlduterungen zum Vertrag )ber die Ubertragung der offentlichen Wasserversorgung ist in der Bol
schaft ab Seite 37 abgedruckt. Ebenfalls abgedruckt ist der komplette Vertrag ab Seite 40ff. Weiter liegt

das Regtement der Wasserversorgungsgenossenschaft Daiwil ab Seite 42 zur Kenntnisnahme vor. Die

wichtigsten Elemente des Vertrages sind folgendermassen:

- Der Abschluss des Vertrages ist eine Aufgabe aufgrund des kantonalen Wassernutzungs- und

Wasserversorgungsgesetz vom 20. Januar 2003 (SRL 770, WNVG).

- Die Stadt hat die Aufsicht lber die Wasserversorgungsgenossenschaft und koordiniert deren Ak-

tivitiiten.
- Da eine Gemeindeaufgabe mit hoheitlichen Befugnissen ubertragen wird, m1ssen die Vertrlige

durch die Gemeindeversammlung genehmigt werden.

Die Versammlung der Genossenschaft hat den Vertrag bereits beraten. Die Wasserversorgungsgenos-

senschaft Daiwil hat den Vertrag am 14. Mai 2025 genehmigt. Er dankt der Genossenschaft unter Prasi-

denten Rolf lten f1r die angenehme Zusammenarbeit."

Bevor uber das Eintreten befunden wird, stellt der Stadtprdsident den Bericht der Controllingkommission

vor, welcher auf Seite 39 der Botschaft abgedruckt ist:

"Als Controlling-Kommission haben wir den Vertrag 1ber die Ubertragung der offentlichen Wasserversor-

gung zwischen der Stadt Wittisau und der Wasserversorgungsgenossenschaft Daiwil beurteilt. Unsere Be-

urteilung erfolgte nach dem gesetzlichen Auftrag sowie dem Handbuch Finanzhaushalt der Gemeinden,

Kapitel 2.5 Controlling.
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Wy beurteipn die geptante Ubertragung der offenttichen Wasserversorgung zwischen der Stadt Willisau

und der Wasserversorgungsgenossenschaft Daiwil als sinnvoll und stellen fest, dass die rechtlichen Vor'

gaben und die ubergeordnete Rechtssetzung eingehalten werden.

Wir empfehlen den Vertrag zu genehmigen."

Der Vorsitzende fragt die Versammlung an, ob jemand auf das Traktandum 2 nicht eintreten will

Aus der Versammlung wird das Wort nicht verlangt.

Der Vorsitzende stellt somit fest, dass die Versammlung stillschweigend Eintreten auf das Traktandum 2

beschlossen hat. Da es sich um einen Vertrag mit zwei Parteien handelt, kann die Versammlung nicht ein-

seitig Anderungen beschliessen. Wenn Anderungen vorgenommen werden sollen, muss die Wasserver-

sorgungsgenossenschaft die Moglichkeit haben, dazu Stellung zu nehmen.

ln der Detailberatunq erfolgen keine Wortmeldungen

Vor der Schlussabstrmmung fragt der Vorsitzende nochmals nach, ob das Wort verlangt wird. Aus der

Versammlung verlangt niemand das Wort.

Abstimmung

Der Vorsitzende verliest folgenden Antrag des Stadtrates

Der Stadtrat beantragt, den Vertrag uber die Ubertragung der dffentlichen Wasserversorgung inkl. des

Reglements der Wasserversorgungsgenossenschaft Daiwil, zwischen der Stadt Willisau und der Wasser-

versorgungsgenossenschaft Daiwil zu genehmigen.

Dem Antrag des Stadtrates wrrd mit qrosser Mehrheit bei einer Enthaltunq zugestimmt. Somit ist die Uber-

tragung der Wasserversorgung an die Wasserversorgungsgenossenschaft Daiwil abgeschlossen.

3. lnformationen und Verschiedenes

Da es sich um eine ausserordentliche Gemeindeversammlung handelt, informiert der Stadtrat nicht uber

weitere Themen und laufende Projekte. Alle diesbezuglichen lnformationen erfolgen an der Herbst-Ge-

meindeversammlung.

Termine

Samstag/Sonntag, 27 .128. September 2025

Genusswanderung und Kilbi Gettnau

Samstag - Montag, 18. - 20. Oktober 2025

KilbiWillisau
Montag, 24. November 2025

Gemeindeversammlung

Der Vorsitzende fragt an, ob noch Wortmeldungen aus der Versammlung zu vermerken sind

Bruno buhler: Er macht srch Sorgen bezUglich des Grundwassers im Ostergau. Dort bestanden zwei

Deponien in welche Kuhlschrdnke, Pneus, Fasser usw. abgelagert wurden. Es ist eine Frage der Zeit, bis

das Grundwasser kontaminiert wird. Er hat in dieser Angelegenheit nichts mehr gehort. Diese Grube

mUsste doch saniert werden.
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Daniel Bammert: Die entsprechenden Voruntersuchungen wurden gestartet. Es gibt auf dem Stadtgebiet

viele bekannte Deponien, in welchen fruher Abfiille entsorgt wurden. Die Berichte zu den Voruntersuchun-

gen wurden dem Stadtrat vorgelegt und gehen jetzlzur weiteren Bearbeitung und Beurteilung an den

Kanton. Zusammen mit der Dienststelle uwe wird das weitere Vorgehen bestimmt. Es wird Sanierungen

geben. Das genaue Vorgehen und die Kostenfolgen mUssen mit dem uwe gekldrt werden' Es sind Bei-

trage von Bund und Kanton erhtiltlich. Willisau ist mit diesem Thema nicht alleine.

Das Wort wird nicht weiterverlangt.

Schluss

Nachdem auf Nachfrage des Vorsitzenden das Wort nicht weiter verlangt wird, richtet er noch Dankes-

worte an die VersammJungsbesucher, die Mitarbeitenden der Stadtverwaltung, die Geschiiftsleitung sowie

den stadtrat, schliesst die Versammlung und lijdt zum Ap6ro ein.

Schluss der Versammlung: 21.15 Uhr

Datum der Ausfertigung 3. September2025

FUr getreues Protokoll

o Solari

Stadtschreiber
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Genehmiqunqsvermerk nach S 1 14 Stimmrechtsgesetz

Das protokoll der Einwohnergemeindeversammlung wird dem Versammlungsburo unter folgenden Hinwei-

sen vorgelegt:

- das VersammlungsbUro pruft und genehmigt das Protokoll unter Ausstand des ProtokollfUhrers;

- die zustimmenden Mitglieder des VersammlungsbUros unterzeichnen den Genehmigungsver-

merk;

- Mitglieder, die das protokoll beanstanden, haben es innert 10 Tagen seit Vorlage durch Stimm-

rechtsbeschwerde beim Regierungsrat anzufechten; nach unbenUtztem Ablauf der Beschwerde-

frist gelten ihre Beanstandungen als gegenstandslos;

- auf das Genehmigungsverfahren folgt die offentliche Auflage nach $ 1 15 Stimmrechtsgesetz'

Der ProtokollfUhrer:

Solari

Stadtschreiber

GeprUft und genehmigt:

Bemerkungen:

keine

Stadtpriisident:

Stimmenzdhler: Stimmenzdhler:

Martin

Protokoll der a.o. Gemeindeversammlung vom 2' September 2025
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Herzlich willkommen
zur a. o. Gemeindeversammlung, 2. September 2025



Begrüssung

Botschaft 02.09.2025















Wahl der Stimmenzählenden



Traktandenliste

1. Genehmigung Teilrevision der Nutzungsplanung, Einbindung 

Ortsteil Gettnau, Änderung Zonenplan Landschaft

2. Genehmigung des Vertrages über die Übertragung der 

Wasserversorgung an die Wasserversorgungsgenossenschaft 

Daiwil inkl. Genehmigung des Reglements

3. Informationen und Verschiedenes



Traktandum 1
Genehmigung Teilrevision der Nutzungsplanung, 
Einbindung Ortsteil Gettnau , Änderung Zonenplan 
Landschaft









Bericht Controllingkommission
Bericht der Controllingkommissionvom
7. Juli 2025

Empfehlung:
Genehmigung der Teilrevision der Nutzungsplanung

Botschaft S. 36



Dank an Controllingkommission
Präsident       Daniel Schwegler

Mitglieder       Esther Müller
Silvan Roos
Lucian Schneider
Christian Waltenspül



Beschluss Eintreten



Fragen / Detailberatung

https://www.google.ch/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjzpeD15JzeAhUMM-wKHfLGDwgQjRx6BAgBEAU&url=https://www.backofenratgeber.de/3d-maennchen-rotes-fragezeichen-unterm-blatt/&psig=AOvVaw2_ipz9yTibaRBQFQKMm1m1&ust=1540391769021312


Fragen / Detailberatung

Bau- und Zonenreglement 
(BZR)
Aufhebung Gestaltungspläne
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Fragen / Detailberatung

Zonenplan Siedlung Willisau 
und Gettnau
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Fragen / Detailberatung

Zonenplan Landschaft
-Wildtierkorridore
-Weilerzonen
-Landschaftsschutzzone
-Abbauzonen Gettnau
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Fragen / Detailberatung

Teilzonenpläne Gewässerraum
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Fragen / Detailberatung

Nicht erledigte Einsprachen
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Fragen / Detailberatung
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Abstimmung



Dank an Ortsplanungskommission
Präsident André Marti
Gettnau Anton Grob, Urs Gut, René Meier, Thomas 

Röthlisberger
Willisau Daniel Aregger, Guido Häfliger, Pius Scherrer, 

Andreas Heini
Stadt Daniel Bammert, Cornelia Graber, Philipp 

Dobmann/Kevin Odermatt
Ortsplaner Reto Derungs / Silvan Feer



Traktandum 2
Genehmigung des Vertrages über die 
Übertragung der Wasserversorgung an die 
Wasserversorgungsgenossenschaft Daiwil inkl. 
Genehmigung des Reglements



Vertragsinhalte
- Versorgungsaufgabe
- Erstellung und Unterhalt der Wasserversorgungsanlagen sowie 

Rechtsverhältnisse daran
- wirtschaftliche Leistungen
- Grundsätze über Ausgestaltung des Wasserbezugsverhältnisses
- Recht zur Beendigung des Versorgungsverhältnisses

Botschaft S. 38



Vertrag

Botschaft S. 40



Vertrag

Botschaft S. 41



Bericht Controllingkommission
Bericht der Controllingkommissionvom
7. Juli 2025

Empfehlung:
Genehmigung Vertrag mit Wasserversorgungsgenossenschaft 
Daiwil

Botschaft S. 39



Beschluss Eintreten



Fragen / Detailberatung
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Antrag des Stadtrats
Den Vertrag über die Übertragung der öffentlichen Wasserversorgung 
zwischen der Stadt Willisau und der Wasserversorgungsgenossenschaft 
Daiwil zu genehmigen.

Botschaft S. 39



Abstimmung



Traktandum 3
Informationen und Verschiedenes



Termine
Datum Veranstaltung

27. - 28. September 2025 Genusswanderung und Kilbi Gettnau

18. - 20. Oktober 2025 Kilbi Willisau

24. November 2025 Gemeindeversammlung



Sie haben das Wort!



Vielen Dank!



BESCHLUSSFASSUNG

Gemeindeversammlung 2. Sept. 2025

Ortsplanungsrevision Willisau / Gettnau



1. AUSGANGSLAGE, VORGEHEN

2. REVISION NUTZUNGSPLANUNG

GETTNAU

3. REVISION ZONENPLAN LANDSCHAFT

4. RAUMPLANERISCHE PENDENZEN

5. EINSPRACHEN

1.
AUSGANGSLAGE, VORGEHEN



|  3

1. AUSGANGSLAGE, VORGEHEN

Ortsplanungen, wo stehen wir?

Ortsplanung Willisau
• Gesamtrevision 2019
• Pendenzen: Gewässerraum ausserhalb Bauzone, Neubeurteilung Weiler

Ortsplanung Gettnau
• Gesamtrevision 1994, sieben Teilrevisionen
• Nutzungsplanung basiert noch auf dem alten Recht (PBG vor Revision)
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1. AUSGANGSLAGE, VORGEHEN

Aufgabenstellung für die Teil-/Gesamtrevision

Fusion Willisau – Gettnau
• Siedlungsleitbild Gettnau
• Gesamtrevision Gettnau, anpassen an neues PBG

Anpassungen Zonenplan Landschaft
• Neubeurteilung Weiler (aufgr. Teilrichtplan Weiler Region Luzern West 2019)
• Anpassung Landschaftsschutzzone
• Abbauzonen Gettnau

Anpassungen aufgrund übergeordneter nationaler Gesetzgebungen
• Ausscheidung Gewässerraume und Wildtierkorridore

Div. Anpassungen Zonenplan und BZR
• Festsetzung schützenswerter Naturobjekte
• Anpassungen aufgr. Mitwirkung oder Erfahrungen aus der Praxis
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1. AUSGANGSLAGE, VORGEHEN

Organisation und Vorgehen
Ortsplanungskommission
• Vertretung Gettnau: Anton Grob, Urs Gut, René Meier, Thomas Röthlisberger
• Vertretung Willisau: Daniel Aregger, Guido Häfliger, Pius Scherrer, Andreas Heini
• Vertretung Stadt: Daniel Bammert, André Marti, Cornelia Graber, Philipp Dobmann / Kevin

Odermatt
• Planende: Reto Derungs, Silvan Feer (Stadtlandplan AG)
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1. AUSGANGSLAGE, VORGEHEN

Einbezug Direktbetroffene und Bevölkerung

Gesuche von Grundeigentümern

Informationsveranstaltungen für Direktbetroffene
• Gewässerraumausscheidung Infoveranstaltung 3. Mai 2022
• Individuelle Sprechstunden Gewässerraum Mai 2022
• Weilerzonen Infoveranstaltung 24. Juni 2022
• Wildtierkorridore Infoveranstaltung 15. Februar 2023
• Individuelle Begehungen Wildtierkorridore April 2023

Öffentliche Mitwirkung Sommer 2023
• Öffentliche Informationsveranstaltung 28. August 2023 in Gettnau
• Individuelle Bearbeitung/Besprechung Mitwirkungseingaben

Öffentliche Auflage 14. Oktober 2024 bis 12. November 2024
• Einspracheverhandlungen, individuelle Beantwortung, Rückzug 11 von 13

Einsprachen

Gemeindeversammlung 2. September 2025
• Behandlung 2 offene Einsprachen



1. AUSGANGSLAGE, VORGEHEN

2. REVISION NUTZUNGSPLANUNG

GETTNAU

3. REVISION ZONENPLAN LANDSCHAFT

4. RAUMPLANERISCHE PENDENZEN

5. EINSPRACHEN

2.
REVISION NUTZUNGS-
PLANUNG GETTNAU
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2. REVISION NUTZUNGSPLANUNG GETTNAU

Siedlungsleitbild Gettnau
• Potentiale Innenentwicklung
• Stärkung/Schaffung Dorfkern
• Langfristige Siedlungserweiterungen
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2. REVISION NUTZUNGSPLANUNG GETTNAU

Revision Zonenplan Siedlung Gettnau
• Dorfzentrum: Dorfzone neu «Kernzone D»
• Bauinventar im Zonenplan abbilden (erhaltenswert blau /schützenswert rot)
• Überführung Bauzonen in Zonen gemäss neuem PBG
• Überprüfung/Aufhebung Gestaltungspläne

Bisher:Neu:
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2. REVISION NUTZUNGSPLANUNG GETTNAU

Revision Zonenplan Gettnau: Dorf Bisher:

Neu:

• Überführung Bauzonen gem. neuem PBG
• Überprüfung/Aufhebung Gestaltungspläne
• Gewässerräume im Siedlungsgebiet
• Erschliessungsstrassen neu in Verkehrszone
• Grünstrukturen, Baumreihen, Einzelbäume








































































